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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1996

Norm

ABGB §1090 IIb

MRG §1 Abs2 Z2

MRG §14

WGG 1979 idF 2.WÄG §20 Abs1 Z1 litb

Rechtssatz

§ 20 Abs 1 Z 1 lit b WGG in der Fassung des 2. WÄG ist nicht auf Dienstwohnungen zu beziehen, die zwar von einer

gemeinnützigen Bauvereinigung errichtet wurden, zu denen der Dienstgeber aber eine erhebliche Eigenleistung

erbracht hat und die daher vom Dienstgeber mit Generalmietvertrag zu einem erheblich unter dem sonst nach dem

WGG zu leistenden, kostendeckenden Mietzins gemietet und sodann auch zu einer erheblich unter dem

kostendeckenden Nutzungsentgelt nach dem WGG liegenden Vergütung an seine Dienstnehmer vergeben wurden.
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